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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in den Händen. Darin sind wichtige
Ansprüche aus Ihrem Arbeitsverhältnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

• schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen für alle Arbeit-
nehmer:innen einer Branche,

• verhindert, dass die Arbeitnehmer:innen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden
können,

• schafft ein größeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmer:innen und Arbeitgebern und

• sorgt für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr über 170 Kollektivverträge mit den zuständigen Arbeit-
geberverbänden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal müssen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Stärke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der Arbeitnehmer:innen durchsetzen können. Deshalb möchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich für Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhältnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Teiber, MA Karl Dürtscher
Vorsitzende Bundesgeschäftsführer

GPA Servicecenter:

Hotline: 05030121,
service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa

mailto:service@gpa.at
http://www.gpa.at
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DIENST- UND BESOLDUNGSORDNUNG (DBO)
für die Bediensteten der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskassegemäß § 17
Abs 2 des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 1972 (BUAG) in der

geltenden Fassung

STAND 1. OKTOBER 2015

§ 1 Inhalt der Dienst- und Besoldungsordnung

Diese Dienst- und Besoldungsordnung regelt

I. das Dienstrecht

II. das Bezugsrecht

für die Bediensteten der Bauarbeiter- Urlaubs- und
Abfertigungskasse (im Folgenden „BUAK” genannt).

§ 2 Bisherige Ansprüche

Diese Bestimmung tritt mit 30. September 2015 als Be-
standteil dieser Dienst- und Besoldungsordnung außer

Kraft und wird im Zusatzkollektivvertrag vom 1. Septem-
ber 2015 geregelt.

§ 3 Anwendungsbereich

(1) Die Bestimmungen des Angestelltengesetzes
(AngG) finden auf die Dienstverhältnisse insoweit An-
wendung, als in dieser Dienst- und Besoldungsord-
nung nichts Günstigeres bestimmt wird.

(2) Die Dienst- und Besoldungsordnung findet auf alle
Bediensteten der BUAK Anwendung.
Ausgenommen sind:

a) Bedienstete, deren Dienstverhältnis noch nicht un-
unterbrochen 3 Monate gedauert hat. Die Bestim-
mungen des Bezugsrechtes dieser Dienst- und Be-
soldungsordnung finden jedoch auf sie Anwen-
dung.

b) RaumpflegerInnen, die als Vertretung für Urlaub
und Krankheit aufgenommen werden, sofern das
einzelne Dienstverhältnis nicht länger als 3 Monate
dauert.

(3) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Kontroll-
ausschusses mit den Direktoren, deren ständigen
StellvertreterInnen oder sonstigen Bediensteten in lei-
tender Funktion von den Vorschriften dieser Dienst-
und Besoldungsordnung abweichende Sonderverträ-
ge abschließen, wenn sie in ihrem Gesamtinhalt nicht
ungünstiger sind als diese Dienst- und Besoldungs-
ordnung.

I. DIENSTRECHT

§ 4 Anstellungsgesuche

(1) Die StellenwerberInnen haben in ihren Bewer-
bungsschreiben ihre allgemeine und besondere Befä-
higung für die angestrebte Stellung unter Beibrin-
gung der erforderlichen Zeugnisse und sonstigen Be-
stätigungen nachzuweisen.

(2) Verwandtschaftsverhältnisse zu Bediensteten und
Mitgliedern der Verwaltungsorgane (§ 5 Abs 2 lit c)
sind im Bewerbungsschreiben anzuführen. Die Bewer-
berInnen haben Name und Alter ihrer Ehegatten und
Kinder durch Heiratsurkunde bzw Geburtsurkunde
nachzuweisen.
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§ 5 Anstellungserfordernisse, Ausschließungsgründe

(1) Voraussetzung für die Anstellung ist das Bekenntnis
zur demokratischen Gesellschaftsordnung und zu den
Zielsetzungen bzw dem Leitbild der BUAK.

(2) Ausgeschlossen von der Anstellung sind:

a) Personen, über deren Vermögen der Konkurs eröff-
net worden ist, wenn die vorgesehene Verwendung
Unvereinbarkeiten mit dem laufenden Konkursver-
fahren hervorrufen würde;

b) Personen, für die ein Sachwalter bestellt ist, wenn
dadurch die vollständige Rechts- und Geschäftsfä-
higkeit für die vorgesehene Verwendung nicht ge-
geben ist;

c) Verwandtschaftsverhältnisse zu aktiven Bedienste-
ten und zuMitgliedern der Verwaltungsorgane stel-
len grundsätzlich keinen Ausschließungsgrund dar,
jedoch hat der Dienstgeber bei der vorgesehenen

Verwendung die Bestimmungen des Abs 5 sinnge-
mäß zu beachten.

(3) Der Vorstand kann in Ausnahmefällen das Erfor-
dernis des Abs 2 lit a) nachsehen.

(4) Diese Bestimmung tritt mit 30. September 2015 außer
Kraft.

(5) Wird eines der in Abs 2 lit c) angeführten Verhält-
nisse zwischen zwei Bediensteten erst nach der Anstel-
lung begründet, ist durch Versetzung ohne Beein-
trächtigung der Bezüge dafür zu sorgen, dass die eine
Person der anderen weder dienstlich unmittelbar un-
tergeordnet ist, noch deren Kontrolle unterliegt.

(6) Das Verschweigen eines in Abs 2 angeführten Aus-
schließungsgrundes stellt eine Pflichtverletzung dar.

§ 6 Personalakt

(1) Für jeden Bediensteten ist ein Personalakt zu füh-
ren, der insbesondere zu enthalten hat:

a) Personalien und Wohnadresse der/des Bedienste-
ten und deren nächste Familienangehörige;

b) Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen Bediens-
teten und zu Mitgliedern der Verwaltungsorgane
(§ 5 Abs 2 lit c);

c) Angaben über die berufliche Vorbildung, Studien,
Sprach- und andere für den Dienst wichtige Kennt-
nisse und Fachprüfungen;

d) Angaben über das Dienstverhältnis, Qualifikation;

e) Dienstzuteilung und Art der Verwendung;

f) Anerkennung für besondere Leistungen und gutes
Verhalten im Parteienverkehr, für außerordentliche

Arbeiten und Verdienste um die BUAK oder auf
fachlichem Gebiete, Befähigung für qualifizierte
und leitende Stellen;

g) erworbene Rechte und anrechenbare Vordienstzei-
ten;

h) erteilte Sonderurlaube;

i) Ahndung von Dienstvergehen.

(2) Jede/r Bedienstete hat das Recht, in seinen/ihren
Personalakt Einsicht zu nehmen.

(3) Die Bediensteten sind verpflichtet, die zur Anle-
gung und ordnungsmäßigen Führung des Personal-
aktes notwendigen Daten nachzuweisen und Verän-
derungen unverzüglich anzuzeigen.

§ 7 Stellenbesetzung und Neueinstufung

(1) Stellenbesetzungen nimmt die Geschäftsführung
vor. Der Betriebsrat kann in beratender Funktion bei-
gezogen werden.

(2) Dienstposten der Verwendungsgruppen A2 bis A5
werden zunächst intern bekannt gemacht. Hierzu wird
ein Aushang im Schaukasten veröffentlicht.
Die Ausschreibung hat die Dienststelle, die Tätigkeit
sowie die Verwendungsgruppe des neu zu besetzen-
den Dienstpostens zu enthalten. Bewerbungsschrei-
ben sind innerhalb von 2 Wochen nach der Ausschrei-
bung der Direktion vorzulegen.

(3) Bei der Stellenbesetzung kommen die Befähigung,
die bessere Verwendbarkeit und erforderlichenfalls
auch die Leitungseignung in Betracht.

(4) StellenbewerberInnen, die bei internen Ausschrei-
bungen nicht berücksichtigt werden, werden schrift-
lich über die Gründe verständigt.

(5) Der Betriebsrat hat das Recht, der Direktion die
Ausschreibung von Dienstposten vorzuschlagen.
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§ 8 Verständigung der Bediensteten

(1) In folgenden Fällen ist der/die Bedienstete schrift-
lich in Kenntnis zu setzen:

a) von der Anstellung,

b) der Unterstellung unter die Dienst- und Besol-
dungsordnung,

c) jeder Änderung der Einstufung,

d) der Versetzung und

e) jeder Entscheidung über Ansuchen der Bedienste-
ten, insbesondere bei Stellenbewerbungen auf-
grund interner Ausschreibung.

(2) Von der Unterschriftsberechtigung gem „Unter-
schriftsordnung und Zeichnungsbefugnis” ist der/die
unterschriftsberechtigte Bedienstete schriftlich in
Kenntnis zu setzen.

§ 9 Gebühren

Gebühren für Bestätigungen und Zeugnisse, die auf Verlangen des Dienstgebers beizubringen sind, werden
durch den Dienstgeber getragen.

§ 10 Anrechenbare Dienstzeiten

(1) Für die von der Dauer der Dienstzeit abhängigen
Rechte der Bediensteten, die über das AngG und das
Bundesgesetz, BGBl Nr 390 vom 7. Juli 1976 in der je-
weils geltenden Fassung, betreffend die Vereinheitli-
chung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer
Pflegefreistellung hinausgehen, gelten als anrechen-
bare Dienstzeiten:

a) bei Krankheit (§ 38): die in der BUAK zurückgelegte
Dienstzeit;

b) für Kündigungsfrist und Abfertigung: die bei der
BUAK zurückgelegten Dienstzeiten, soweit diese oh-
ne Unterbrechung aneinander anschließen;

c) für die Dauer des Erholungsurlaubes (§ 16): die in
der BUAK zurückgelegte Dienstzeit und Zeiten von
Dienstleistungen im österreichischen Bundesheer
im Ausmaß der nach dem Wehrgesetz (WG) (BGBl
Nr 181/1955 in der jeweils geltenden Fassung) be-
stehenden Verpflichtung; die Leistung des ordentli-
chen Zivildienstes ist der Leistung des Präsenz-
dienstes gleichzusetzen;

d) bei Mutterschutz: Zeiten einer während des Dienst-
verhältnisses in der BUAK beanspruchten Karenz
gem Mutterschutzgesetz (MSchG) bzw Väterka-
renzgesetz (VKG) werden als anrechenbare Dienst-
zeiten gewertet.

(2) Ferner sind für das Ausmaß des Erholungsurlaubes
die vor dem Eintritt in die BUAK nachweislich angefal-
lenen Dienstzeiten gemäß Bundesgesetz, BGBl Nr 390/
1976, in der jeweils geltenden Fassung, heranzuzie-
hen.

(3) Nach einem Lehrverhältnis bei Fortbestand des
Dienstverhältnisses über die Weiterverwendungs-
pflicht hinaus gelten die Zeiten seit dem Eintritt in die
BUAK als in der BUAK zurückgelegte Dienstzeiten.

(4) Zeiten einer Sterbebegleitung gemäß § 14a
AVRAG, Zeiten der Begleitung von schwersterkrankten
Kindern gemäß § 14b AVRAG und Zeiten der Pflegeka-
renz gemäß §§ 14c AVRAG sind für die Einstufung in
das Gehaltsschema und alle dienstzeitabhängigen
Ansprüche zu berücksichtigen.

§ 11 Allgemeine Pflichten

(1) Bedienstete haben sich die Kenntnis der von der Di-
rektion verteilten Gesetze, Verordnungen, Erlässe und
Verfügungen, der Geschäftsordnung der BUAK, der
Dienstanweisungen und sonstigen Dienstvorschriften
sowie dieser Dienst- und Besoldungsordnung anzu-
eignen, um ihre Dienstobliegenheiten im vollen Um-
fang und erfolgreich ausüben zu können. Sie sind ver-
pflichtet, die Interessen und das Ansehen der BUAK zu
wahren und zu fördern, ihren Dienst gewissenhaft,
pünktlich und rasch zu versehen, sowie den dienstli-

chen Weisungen ihrer Vorgesetzten im Rahmen des
Dienstvertrages und ohne schuldhafte Verzögerung
nachzukommen.

(2) Verstößt die Weisung einer/s Vorgesetzten offen-
sichtlich gegen bestehende Gesetze, gegen die Inte-
ressen der BUAK, gegen die Geschäftsordnung oder
die Dienst- und Besoldungsordnung, so hat der/die
Bedienstete seine(n)/ihre(n) Vorgesetzte/n darauf
aufmerksam zu machen und, wenn diesem Vorbrin-
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gen nicht Folge gegeben wird, dem/der nächsthöhe-
ren Dienstvorgesetzten zu berichten. Der Dienstweg ist
einzuhalten.

(3) Sofern Bedienstete in Ausübung ihrer Tätigkeit
oder aufgrund ihrer Verwendung Zugang zu vertrau-
lichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen
haben sind sie zur Verschwiegenheit über diese Ange-
legenheiten verpflichtet. Dies gilt insbesondere auch
für laufende, rechtliche Verfahren, welche durch die
BUAK geführt werden, sofern der Gesetzgeber oder
Dienstanweisungen keine ausdrücklichen Informa-
tionspflichten vorsehen. Der Vorstand kann auf Antrag
der Direktion Bedienstete von dieser Verpflichtung
entbinden.

(4) Die Bediensteten sind weiters zur Beachtung aller
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz (Da-
tenschutzgesetz (DSG)) verpflichtet. Insbesondere
dürfen personenbezogene Daten nicht an unberech-
tigte Dritte weder mündlich noch schriftlich weiterge-
geben oder in irgendeiner Form zugänglich gemacht
werden. Der Dienstgeber hat seinerseits die Verpflich-
tung, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass
die personenbezogenen Informationen über Bediens-
tete der BUAK unberechtigten Dritten unter keinen
Umständen zugänglich sind.

(5) Die Bediensteten sind zur korrekten Ausübung der
vereinbarten Tätigkeiten im Rahmen ihrer Verwen-
dung verpflichtet. In Ausübung ihres Dienstes dürfen
sie weder DienstnehmerInnen noch DienstgeberInnen
bevorzugen oder benachteiligen. Sie haben darüber
hinaus in und außer Dienst alle Handlungen zu unter-
lassen, die geeignet sind das Ansehen der BUAK nach-
haltig zu schädigen. Sie dürfen für ihre Dienstleistun-
gen weder Geschenke annehmen, noch sich sonstige
Vorteile mittelbar oder unmittelbar zuwenden oder
zusichern lassen, es sei denn es handelt sich lediglich
um orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten von
geringem Wert im Sinne des § 59 Beamten- Dienst-
rechtgesetz (BDG) in der jeweils geltenden Fassung.

(6) Führungskräfte sind verpflichtet, in ihrem Verant-
wortungsbereich das partnerschaftliche Verhalten
am Arbeitsplatz zu fördern und den Grundsatz der
Gleichbehandlung zu beachten, insbesondere bei
der Arbeitsaufteilung. Sie haben die Arbeitsleistung
der zugeteilten Bediensteten nachvollziehbar und
möglichst objektiv zu beurteilen. Sie haben weiters alle
Maßnahmen zu ergreifen um die Arbeitsfähigkeit ih-
res Verantwortungsbereiches sicherzustellen. Allfällig
auftretende Missstände sind abzustellen. Bleiben ei-
gene Maßnahmen unwirksam, haben sie davon die
Direktion in Kenntnis zu setzen.

§ 12 Dienstweg

(1) Bedienstete haben Ansuchen und Beschwerden in
dienstlichen oder das Dienstverhältnis berührenden
persönlichen Angelegenheiten im Dienstwege bei
der Direktion einzubringen. Der Dienstweg führt über
den/die Vorgesetzte/n. Die Direktion hat diese Ansu-
chen bzw Beschwerden dann dem Vorstand vorzule-
gen.

(2) Bedienstete können Ansuchen in persönlichen An-
gelegenheiten direkt an die Personalverrechnung he-
rantragen.

(3) Beschwerden über das Verhalten von Vorgesetzten
gegenüber Bediensteten sind unter Beiziehung des

Betriebsrates durch die Direktion, in den externen
Dienststellen durch den Beirat, zu schlichten und bei
Erfolglosigkeit dem Vorstand vorzulegen.

(4) Richtet sich die Beschwerde gegen DirektorInnen,
so entscheidet der Vorstand. Handelt es sich jedoch
um Beschwerden von Bediensteten der externen
Dienststellen gegen DirektorInnen, so entscheidet der
Vorstand nach Anhören des Beirates der betreffenden
externen Dienststelle.

(5) Die betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse
des/der Bediensteten werden durch die Vorschiften
des Dienstweges nicht berührt.

§ 13 Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit (Normalarbeitszeit)
beträgt 39 Stunden wöchentlich (ohne Anrechnung
der Mittagspause), verteilt auf 5 Werktage (Montag
bis Freitag).

(2) Die Vereinbarung einer kürzeren Arbeitszeit ist zu-
lässig. Durch Betriebsvereinbarung sind Formen der
Teilzeitbeschäftigung näher zu regeln.

(3) Gem. § 4b Abs 4 Arbeitszeitgesetz (AZG) wird zuge-
lassen, dass in einer Betriebsvereinbarung über gleit-
ende Arbeitszeit die tägliche Normalarbeitszeit bis auf
9 Stunden und 30 Minuten verlängert wird.

(4) Über die Notwendigkeit von Überstundenarbeit
entscheidet die Direktion.
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(5) Feiertage sind die bundesgesetzlichen Feiertage
nach dem Arbeitsruhegesetz (ARG) (BGBl Nr 144/
1983), in dessen jeweils geltender Fassung.

(6) Der 24. und 31. Dezember sind dienstfrei.

§ 13a Teilzeitarbeit

(1) Einem/r DienstnehmerIn ist im Anschluss an eine
Karenz gem §§ 15 oder 15c MSchG bzw gemäß §§ 2
oder 5 VKG oder im Anschluss an eine Teilzeitbeschäf-
tigung gem § 15h MSchG bzw gem § 8 VKG eine Teil-
zeitbeschäftigung zu gewähren.

(2) Eine Teilzeitbeschäftigung gem Abs 1 ist spätestens
3 Monate vor Ablauf der Karenz oder der gesetzlichen
Teilzeitbeschäftigung zu beantragen. Die Dauer der
Teilzeitbeschäftigung, welche 1 Jahr oder das Vielfa-
che eines Jahres oder die Zeit bis zum Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem das Kind, welches überwiegend
betreut werden soll, das vierte Schuljahr beendet
hat, umfasst, ist zu vereinbaren.

(3) Bei Vereinbarung der Teilzeitbeschäftigung gem
Abs 1 ist zu beachten, ob der/die DienstnehmerIn bei
Herabsetzung der Normalarbeitszeit weiterhin zu sei-
ner/ihrer bisherigen oder zu einer gleichwertigen an-
deren Tätigkeit herangezogen werden kann.
Eine ungünstigere kollektivvertragliche Einstufung
kann auch dann nicht abgeleitet werden, wenn auf-
grund der Vereinbarung der/die DienstnehmerIn für
die Dauer der Teilzeitbeschäftigung eine Tätigkeit
mit niedrigeren Qualifikationsanforderungen ausübt.

(4) Das Ausmaß und die Lage der Teilzeitbeschäfti-
gung gem Abs 2, dh die stundenmäßige Festlegung

der Zeiträume, in denen der/die DienstnehmerIn
Dienst zu versehen hat, ist zwischen ihm/ihr und der
BUAK zu vereinbaren. Dabei ist auf die persönlichen
Verhältnisse des/der Dienstnehmers/in, vor allem auf
die Erfordernisse der Betreuung des Kindes/der Kin-
der, und auf die betrieblichen Interessen Rücksicht
zu nehmen. Diese Vereinbarung kann auch eine Ver-
teilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf 4
oder weniger Arbeitstage beinhalten.

(5) Unabhängig von einer Teilzeitarbeit im Anschluss
an eine Karenz nach den Abs 1 bis 4 hat jede/r Be-
schäftigte der BUAK, der/die ohne Berücksichtigung
von allfällig angerechneten Vordienstzeiten zumin-
dest 5 Dienstjahre in der BUAK erworben hat, ein Recht
auf Teilzeitarbeit wie folgt:
Während der gesamten Beschäftigungszeit in der
BUAK kann zweimal bis zu jeweils 3 Jahren eine Teil-
zeitarbeit vereinbart werden, oder die Teilzeitarbeit
wird unbefristet vereinbart.
Abweichend von den Abs 2 bis 4 ist die Teilzeitarbeit
mind. 6 Monate vor dem beabsichtigten Beginn zu be-
antragen und sind bei Beschäftigten mit Leitungs-
funktionen bei der Vereinbarung über das Ausmaß
und die Lage der Teilzeitbeschäftigung die betriebli-
chen Interessen vorrangig zu beachten.

§ 13b Ausnahme von der Wochenendruhe

Zur Durchführung von Baustellenkontrollen können
AußendienstmitarbeiterInnen während der Wochen-
endruhe an Samstagen und Sonntagen beschäftigt
werden, wenn dies für die Rechtsverfolgung unum-
gänglich notwendig und im öffentlichen Interesse ge-
legen ist.

Durch Betriebsvereinbarung können die näheren Ein-
zelheiten betreffend die Zulässigkeit, das Ausmaß und
die Vergütung der Tätigkeit sowie sonstige Bedingun-
gen für die DienstnehmerInnen geregelt werden.

§ 14 Dienstverhinderung

(1) Der/die Bedienstete darf ohne vorhergehende Be-
willigung vom Dienst nicht fernbleiben, es sei denn,
dass er/sie erkrankt, verunglückt oder durch andere
wichtige, in seiner/ihrer Person gelegene Gründe in
seiner/ihrer Dienstleistung verhindert ist.

(2) Bei angezeigtem und nachgewiesenem Eintritt fol-
gender Ereignisse ist dem/der Bediensteten ohne

Schmälerung des monatlichen Entgeltes unter ande-
rem dienstfrei zu gewähren:

a) Isolierung des/der Bediensteten aufgrund ärztli-
cher Anordnung als Folge von ansteckenden
Krankheiten, die in seiner/ihrer Umgebung festge-
stellt wurden;

b) Wohnungswechsel ........................ 2 Arbeitstage;
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c) Eheschließung bzw Verpartnerung des/der Be-
diensteten .................................... 2 Arbeitstage;
oder eines seiner/ihrer Kinder .......... 1 Arbeitstag;

d) Niederkunft der Ehefrau oder Lebensgefähr-
tin ............................................... 2 Arbeitstage;

e) Diese Bestimmung tritt mit 30. September 2015 außer
Kraft.

f) Ableben des Ehegatten/der Ehefrau, des/der Le-
bensgefährten/in, des/der eingetragenen Part-
ners/Partnerin, eines Eltern-, Großeltern- oder
Schwiegerelternteiles, weiters eines Elternteiles ei-
nes/einer eingetragenen Partners/Partnerin sowie
eines Kindes oder von Geschwistern 2 Arbeitstage;

g) Diese Bestimmung tritt mit 30. September 2015 außer
Kraft.

h) anlässlich des 25-jährigen und 35-jährigen Dienst-
jubiläums ....................................... 1 Arbeitstag;

i) behördlicheFührerscheinprüfungeinmal½Arbeits-
tag.

(3) Über die Dienstfreistellung gem Abs 2 ist der/die
Vorgesetzte im Vorhinein zu informieren.

(4) Jede Dienstverhinderung und der Wiederantritt des
Dienstes sind im Dienstwege (§ 12) unverzüglich zu
melden; die notwendigen Nachweise sind ohne Auf-
forderung beizubringen.

§ 15 Entfernung vom Dienst

(1) Während der Bürostunden darf ein/e Bedienste-
te/r seine/ihre Arbeitsstätte nur mit Zustimmung
des/der Vorgesetzten bei Vorliegen besonderer Grün-
de verlassen.
Als Gründe können angesehen werden:

a) Aufsuchen eines/einer praktischen Arztes/Ärztin,
eines/einer Facharztes/-ärztin oder Krankenkasse-
nambulatoriums, sofern diese Konsultation keinen
Aufschub auf die Zeit nach Ablauf der täglichen
Bürostunden duldet;

b) Teilnahme an der Bestattung von BürokollegInnen.

(2) Über die nachfolgenden gesetzlich geregelten
Punkte ist der/die unmittelbare Vorgesetzte im Vorhi-
nein zu informieren:

a) Ablegung von Prüfungen im Interesse der Berufs-
ausbildung. Für Lehrlinge der Besuch der Berufs-
schule;

b) Ausübung des gesetzlichen Wahlrechtes oder eines
Stimmrechtes in einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft;

c) pflichtgemäße Ausübung eines Mandates oder ei-
ner sonstigen Funktion laut § 18 Abs 1;

d) Wahrnehmung amtlicher Termine in Ausübung des
Dienstes bzw Termine, die dem/der Bediensteten
seitens öffentlich-rechtlicher Körperschaften ge-
stellt werden;

(3) DienststellenleiterInnen dürfen sich während der
Dienstzeit ohne Genehmigung der Direktion nur in Er-
füllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten von ihrer Ar-
beitsstätte entfernen.

§ 16 Erholungsurlaub

(1) Der Anspruch auf Urlaub beträgt pro Kalenderjahr
25 Arbeitstage und bei einer anrechenbaren Dienst-
zeit (§ 10) von 25 Jahren 30 Arbeitstage. In dem Kalen-
derjahr, in welches die Vollendung einer Dienstzeit
fällt, die zu einem höheren Urlaubsanspruch führt, be-
steht bereits der höhere Urlaubsanspruch.

(2) Begünstigt Behinderte (Grad der Behinderung
mind. 50%), die die Behinderung nicht durch grobe
Fahrlässigkeit oder vorsätzlich herbeigeführt haben,
erhalten zusätzlich zu dem in Abs 1 festgesetzten Ur-
laub einen Erholungsurlaub von 2 Arbeitstagen.

(3) Im Jahre des Diensteintrittes ist ein Urlaub nach
Abs 1 und 2 zu gewähren, wenn das Dienstverhältnis
vor dem 1. Juli begonnen hat. Bei späterem Dienstein-

tritt ist ein Ausgleichsurlaub zu gewähren; er beträgt
für jeden Monat der Dienstleistung in dem betreffen-
den Kalenderjahr ein Zwölftel des Urlaubsanspruches
nach Abs 1 und 2, wobei eventuell auftretende halbe
Tage auf volle aufzurunden sind. Monatsteile von
mind. 15 Kalendertagen sind als volle Monate zu rech-
nen.

(4) Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der Urlaub ist bis
Ende März jeden Jahres von der Dienststellenleitung
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Betriebes und der Er-
holungsmöglichkeit des/der Bediensteten einzuteilen.
Bei Lehrlingen ist bei der Urlaubseinteilung auf die Er-
fordernisse der Berufsschule Rücksicht zu nehmen.
Der gebührende Urlaub soll im laufenden Urlaubsjahr
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nach Möglichkeit ungeteilt in der Zeit vom 1. April bis
15. Oktober gewährt werden. Etwaige Urlaubsreste
sollen möglichst bis 30. April des folgenden Jahres
verbraucht werden.

(5) Die von den Sozialversicherungsträgern oder den
Bundessozialämtern bewilligten Genesungs-, Erho-
lungs- und Kuraufenthalte sind auf den Erholungsur-
laub nicht anzurechnen.

§ 17 Sonderurlaub

(1) Der Vorstand kann einem/einer Bediensteten über
begründetes Ansuchen einen Urlaub unter Verzicht
auf die Bezüge bewilligen.

(2) Durch einen solchen Urlaub wird der Lauf der
Dienstzeit für die Vorrückung in höhere Bezüge ge-

hemmt und die Ernennung des/der Beurlaubten auf
einen höheren Dienstposten für diese Zeit ausge-
schlossen.

(3) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

§ 17a Verlängerung der Karenz

(1) Ein/e DienstnehmerIn hat im Anschluss an die Ka-
renz gem §§ 15 oder 15c des MSchG bzw gem §§ 2
oder 5 des VKG, frühestens aber nach Ablauf des
24. Lebensmonates des Kindes, Anspruch auf eine Ver-
längerung der Karenz unter Verzicht auf die Dienstbe-
züge bis längstens zum vollendeten 3. Lebensjahr des
Kindes. Dieser Anspruch ist bis spätestens 3 Monate
nach der Niederkunft geltend zu machen. Diese Ver-
längerung der Karenz muss zumindest 6 Monate dau-
ern.

(2) Eine Kombination dieser Verlängerung der Karenz
mit einer Teilzeitbeschäftigung nach § 13a ist in be-
sonders berücksichtigungswürdigen Fällen und nach
Zustimmung durch den Vorstand zulässig.

(3) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

(4) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

§ 17b Freijahr

(1) DienstnehmerInnen der BUAK haben die Möglich-
keit zur Inanspruchnahme eines Freijahres. Vorausset-
zung zur Inanspruchnahme des Freijahres ist, dass
der/die DienstnehmerIn zum Beginn der Rahmenzeit
- ohne Anrechnung von Vordienstzeiten - zumindest
5 Jahre ununterbrochen in der BUAK beschäftigt
war. Während der gesamten Beschäftigungszeit in
der BUAK kann mehrmals ein Freijahr in Anspruch ge-
nommen werden. Der Höchstanspruch ist mit maximal
3 Kalenderjahren (36 Monate) limitiert.
Das Freijahr kann innerhalb der Verwaltungseinheit
(externe Dienststelle, Programmierergruppe, Poststel-
le, etc) nur von einem/r DienstnehmerIn zur gleichen
Zeit konsumiert werden, zeitliche Überschneidungen
sind nicht zulässig. Innerhalb der BUAK kann das Frei-
jahr gleichzeitig von bis zu 6 DienstnehmerInnen in
Anspruch genommen werden.

(2) Folgende Modelle sind möglich:

a) Der/die DienstnehmerIn ist innerhalb der Rahmen-
zeit von 2 Jahren und 6 Monaten 2 Jahre und 3 Mo-
nate vollbeschäftigt tätig (Arbeitsphase) und 3 Mo-
nate (Freijahr) vom Dienst freigestellt. Das Freijahr
kann frühestens nach 2 Jahren Arbeitsphase be-
ginnen.

b) Der/die DienstnehmerIn ist innerhalb der Rahmen-
zeit von 1 Jahr und 8 Monaten 1 Jahr und 6 Monate
vollbeschäftigt tätig (Arbeitsphase) und 2 Monate
(Freijahr) vom Dienst freigestellt. Das Freijahr kann
frühestens nach 1 Jahr und 2 Monaten Arbeitspha-
se beginnen.

c) Der/die DienstnehmerIn ist innerhalb der Rahmen-
zeit von 10 Monaten 9 Monate vollbeschäftigt tätig
(Arbeitsphase) und 1 Monat (Freijahr) vom Dienst
freigestellt. Das Freijahr beginnt nach der Arbeits-
phase von 9 Monaten.

(3) Die Mitteilung über die beabsichtigte Inanspruch-
nahme des Freijahres muss spätestens 3 Monate vor
Beginn der Rahmenzeit erfolgen. Sie hat den Beginn
der Rahmenzeit (immer ein Monatserster), das nach
Abs 2 gewählte Modell und die Lage des Freijahres
zu beinhalten. Der Betriebsrat ist über die angestrebte
Einigung im Vorhinein zu informieren.

(4)Während der Rahmenzeit gebührt ein Entgelt in der
Höhe von 90% der ständigen und nichtständigen
Dienstbezüge. Das gilt auch für die Sonderzahlungen.
Ansprüche, die unmittelbar auf die Erbringung der Ar-
beitsleistung bezogen sind, beispielsweise Taggelder
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oder Überstundenentgelte (ohne vereinbarte Über-
stundenpauschale) gebühren während der Arbeits-
phase in voller Höhe und entfallen während des Frei-
jahres.

(5) Die Rahmenzeit (Arbeitsphase und Freijahr) wird
durch Schutzfristen des MSchGs, Karenzzeiten gem
MSchG und VKG, Familienhospizkarenzen gem
§§ 14a, 14b Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz
(AVRAG) sowie Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes
gehemmt. Mit Wegfall des Hemmungsgrundes läuft
die Rahmenzeit weiter.
Bei Auflösung des Dienstverhältnisses wird die Rah-
menzeit unterbrochen. Eine Unterbrechung der Rah-
menzeit kann von dem/der DienstnehmerIn bei Vorlie-
gen einer Schwangerschaft bis zu 1 Monat nach Be-
kanntgabe der Schwangerschaft einseitig vorgenom-
men werden.
Bei Vorliegen sonstiger berücksichtigungswürdiger
Gründe auf Seite des/der Dienstnehmers/in kann eine
Unterbrechung oder Hemmung der Rahmenzeit ver-
einbart werden.

(6) Wird die Rahmenzeit vorzeitig beendet, so ist das
Entgelt für die zurückgelegte Rahmenzeit neu zu be-
rechnen, wobei zu berücksichtigen ist, dass für die Ar-
beitsphase das volle Entgelt gebührt und für das Frei-
jahr das Entgelt entfällt.

Ein sich dabei ergebendes Guthaben ist dem/der
DienstnehmerIn nachzuzahlen, ein Übergenuss ist
von dem/der DienstnehmerIn zu ersetzen.

(7) Der Dienstgeber kann aus zwingenden betriebli-
chen Gründen eine Verschiebung des Freijahres um
3 Monate verlangen, wenn keine anderen geeigneten
Maßnahmen möglich sind. Diese Möglichkeit der Ver-
schiebung des Freijahres besteht nur bei Beschäftig-
ten, die in den Verwendungsgruppen A4 und A5 ein-
gestuft sind, sowie bei ProgrammiererInnen.

(8) Während der Rahmenzeit sind Änderungen der
wöchentlichen Arbeitszeit (von Vollzeitbeschäftigung
auf Teilzeitbeschäftigung oder umgekehrt) nicht zu-
lässig.
Der/die DienstnehmerIn darf während des Freijahres
keine Erwerbstätigkeit (eine Erwerbstätigkeit bis zur
Geringfügigkeitsgrenze ist zulässig) ausüben. Dies gilt
nicht für Praxiszeiten im Rahmen einer Weiterbildung
und für Nebenbeschäftigungen, die schon unmittel-
bar vor Beginn des Freijahres ausgeübt werden. Der
Urlaubsanspruch wird in jenem/n Kalenderjahr(en),
in dem/denen das Freijahr bzw Teile des Freijahres
liegen, entsprechend der Dauer der Abwesenheit ali-
quotiert.
Die Rahmenzeit zählt voll als Dienstzeit.

§ 18 Ausübung öffentlicher Mandate

(1) Die zur pflichtgemäßen Ausübung eines öffentli-
chen Mandates als Mitglied des Nationalrates, des
Bundesrates, der Bundesregierung, eines Landtages,
einer Landesregierung, eines Gemeinderates, einer
Bezirksvertretung, einer gesetzlichen Interessenvertre-
tung, einer Gewerkschaft des ÖGB oder als Mitglied
des Betriebsrates (Jugendvertrauensrat) der BUAK er-
forderliche Freizeit ist dem/der Bediensteten zu ge-
währen.

Beeinträchtigt die Ausübung einer solchen Funktion
erheblich seine/ihre Dienstleistung und ist diese Funk-
tion mit einem wesentlichen Einkommen verbunden,
so kann der Vorstand die Bezüge des/der Bedienste-
ten kürzen oder ganz einstellen.

(2) Dem/der Bediensteten geht diese Zeit weder hin-
sichtlich der Dienstzeitberechnung noch der Zeitvor-
rückung verloren, auch wenn die Bezüge gekürzt oder
ganz eingestellt werden.

§ 19 Allgemeine Rechte

(1) Die Bediensteten haben insbesondere ein Recht
auf

a) die Bezüge und Entschädigungen gem Abschnitt II
(Bezugsrecht), auf allfällige sonstige vereinbarte
Bezüge sowie auf Zeitvorrückungen gem § 34;

b) die Bezüge im Erkrankungsfall gem § 38;

c) den Erholungsurlaub gem § 16;

d) die Lösung des Dienstverhältnisses ausschließlich
nach den Bestimmungen dieser Dienst- und Besol-
dungsordnung, jedoch gelten bei Lehrlingen die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.
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§ 20 Beratungen über Personalangelegenheiten

Zu Beratungen über Personalangelegenheiten ist
ein/e VertreterIn des Betriebsrates den Vorstandssit-
zungen beizuziehen. Die voraussichtlich zu behan-

delnden Angelegenheiten sind dem Betriebsrat bei
Einladung bekannt zu geben.

§ 20a Personalausschuss

(1) Zur Beratung in Personalangelegenheiten wird ein
Personalausschuss gebildet. Dieser setzt sich aus 4
Personen zusammen. 2 Personen nominiert die BUAK,
2 Personen werden vom Betriebsrat nominiert.

(2) Der Personalausschuss befasst sich mit allen Ange-
legenheiten, die die Beschreibung, die Einreihung, die
Neugestaltung, die Änderung von Arbeitsplätzen und
die davon berührten Bediensteten betreffen. Außer-

dem hat der Personalausschuss die Möglichkeit, Per-
sonen, die sich für Dienstposten bewerben, vorzu-
schlagen.

(3) Der Personalausschuss tritt mind. zweimal jährlich
zusammen, wobei darüber hinaus sowohl die BUAK
als auch der Betriebsrat eine Sitzung verlangen kön-
nen.

§ 21 Vorschüsse und Aushilfen

(1) Gehaltsvorschüsse bis zur Höhe eines Monatsbezu-
ges bedürfen der Genehmigung durch die Direktion
(insgesamt zweimal). Weitere Gehaltsvorschüsse kön-
nen vom Vorstand dem/der Bediensteten über schrift-
liches Ansuchen im Falle unverschuldeter Notlage
oder in sonstigen begründeten Fällen bewilligt wer-
den. Mit der Bewilligung ist gleichzeitig die Vorschuss-
tilgung zu regeln.

(2) Sind Gehaltsvorschüsse oder Teile davon bei Auflö-
sung des Dienstverhältnisses noch nicht zurückge-
zahlt, so ist der Restbetrag auf die sodann entstehen-
den Ansprüche (Abfertigung usw) anzurechnen.

(3) Bedürftigen und verdienten Bediensteten oder de-
ren Hinterbliebenen können vom Vorstand zur Behe-
bung eines unverschuldeten, glaubwürdig nachge-
wiesenen Notstandes Aushilfen gewährt werden.

(4) Die Rückzahlung der Gehaltsvorschüsse erfolgt in-
nerhalb der nachstehenden Zeiträume:

Verwendungsgruppe A1 ............................. 4 Jahre
Verwendungsgruppe A2 ............................. 3 Jahre
Verwendungsgruppen A3a, A3b .................. 2 Jahre
Verwendungsgruppen A4, A5 ..................... 1 Jahr

§ 22 Schadenshaftung

Die Bediensteten haften der BUAK unbeschadet ihrer
disziplinären oder strafrechtlichen Verantwortlichkeit
für jeden aus ihrem festgestellten Verschulden ent-
standenen Schaden nach Maßgabe der gesetzlichen

Bestimmungen (insbesondere Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetz (DNHG)).
Der Vorstand kann auf den Ersatz des Schadens ganz
oder teilweise verzichten, wobei insbesondere auf Art
und Grad des Verschuldens Rücksicht zu nehmen ist.

§ 23 Abgängigkeit

Ist ein/e Bedienstete/r abgängig, sind seine/ihre Be-
züge spätestens nach Ablauf von 3 Monaten einzustel-
len. Die Bezüge sind an jene Personen auszuzahlen,

für deren Unterhalt der/die Bedienstete verpflichtet
ist.

§ 24 Übergang von Ansprüchen

Haben dienstunfähige Bedienstete (deren Hinterblie-
bene) aus einem die Dienstunfähigkeit (den Tod) be-

gründeten Ereignis Ansprüche gegen einen Dritten,
so gehen diese bis zur Höhe der weitergezahlten Bezü-
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ge, einschließlich der von der BUAK als Dienstgeber
getragenen sonstigen Aufwendungen, auf diesen
über, ausgenommen die Ansprüche auf Ersatz von
Sachschaden und Heilungskosten sowie Schmerzens-
geld.

Dadurch werden die der BUAK als Dienstgeber zuste-
henden unmittelbaren Schadenersatzansprüche nicht
berührt.

§ 25 Nebenbeschäftigung

Die Ausübung von Nebenbeschäftigungen ist der Direktion schriftlichmitzuteilen. Die Zulässigkeit ist nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu beurteilen.

§ 26 Unkündbarkeit

Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer Kraft.

§ 27 Beendigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis endet durch:

a) Kündigung durch den/die Bedienstete/n;

b) Kündigung durch den Dienstgeber;

c) Lösung im beiderseitigen Einvernehmen;

d) Vorzeitiger Austritt;

e) Entlassung;

f) Tod.

(2) Während der Zeit des Lehrverhältnisses gelten für
die Beendigung des Dienstverhältnisses die dafür vor-
gesehenen gesetzlichen Bestimmungen

§ 28 Kündigung durch den/die Bedienstete/n

(1) Bedienstete können ohne Angabe von Gründen
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist,
von der der Vorstand absehen kann, das Dienstver-
hältnis kündigen. Alle Pflichten aus demDienstverhält-
nis bis zum Vertragsende sind ordnungsgemäß zu er-
füllen.

(2) Bedienstete haben, wenn sie aus dem Grunde der
Elternschaft ihr Dienstverhältnis innerhalb von 3Mona-
ten nach der Niederkunft zum Ende einer allenfalls in
Anspruch genommenen Karenz (§§ 15 und 15aMSchG
bzw §§ 2 und 3 VKG) aufkündigen, Anspruch auf Ab-
fertigung gem § 23 Abs 1 AngG.

§ 29 Kündigung durch den Dienstgeber

(1) Für die Lösung von Dienstverhältnissen kündbarer
Bediensteter gelten, sofern im Folgenden nichts ande-
res bestimmt wird, die einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften.

(2) Bedienstete, die vor dem 1. Jänner 2003 in die
BUAK eingetreten sind, können nur gekündigt werden,
wenn:

a) sie sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig
gemacht haben;

b) durch eine infolge gesetzlicher Maßnahme not-
wendige Änderung der Organisation oder durch
eine Verringerung der Geschäfte der BUAK oder
durch einschneidende Verwaltungsmaßnahmen
eine Verringerung der Zahl der Bediensteten sich
als notwendig und unerlässlich erweist und andere

kündbare Bedienstete nicht mehr im Dienste der
BUAK stehen;
oder wenn

c) sie das Antrittsalter für die Alterspension erreicht
haben oder über die im § 38 angegebenen Fristen
hinaus infolge Krankheit dienstunfähig sind.

(3) Bedienstete, welche ab dem 1. Jänner 2003 einge-
treten sind und die mind. 15 Dienstjahre ohne Unter-
brechung im Dienst der BUAK stehen, können nur ge-
kündigt werden, wenn

a) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

b) durch eine infolge gesetzlicher Maßnahme not-
wendige Änderung der Organisation oder durch
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eine Verringerung der Geschäfte der BUAK oder
durch einschneidende Verwaltungsmaßnahmen
eine Verringerung der Zahl der Bediensteten sich
als notwendig und unerlässlich erweist und andere
kündbare Bedienstete nicht mehr im Dienste der
BUAK stehen;
oder

c) wenn sie eine Alterspension nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (zB § 253 ASVG) in An-
spruch nehmen können oder über die im § 38 an-
gegebenen Fristen hinaus infolge Krankheit dienst-
unfähig sind;
oder

d) der Vorstand nach Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens gem § 29a feststellt, dass der/die
Bedienstete seine/ihre Dienstpflichten in wesentli-
chen Belangen erheblich verletzt oder ein Arbeits-
verhalten vorliegt, dass dazu angetan ist, die allge-
meine Arbeitsdisziplin nachhaltig und negativ zu
beeinflussen.

(4) Für Bedienstete, die die Altersgrenze von 45 Jahren
bei Frauen und 50 Jahren bei Männern erreicht ha-
ben, und mind. 10 Dienstjahre ohne Unterbrechung
zurückgelegt haben, sind die Bestimmungen des Abs 3
anzuwenden, soweit nicht die Bestimmungen des Abs 2
zur Anwendung kommen.

§ 29a Schlichtungsverfahren und Schlichtungskommission

(1) Der Dienstgeber kann die Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens in Form eines Leistungsmoni-
torings veranlassen, wenn der/die Bedienstete seine/
ihre Dienstpflichten in wesentlichen Belangen erheb-
lich verletzt oder ein Arbeitsverhalten vorliegt, dass
dazu angetan ist, die allgemeine Arbeitsdisziplin
nachhaltig und negativ zu beeinflussen.

(2) In einem ersten Schritt hat der Dienstgeber den
Personalausschuss zu befassen und darzulegen, aus
welchen Gründen ein Schlichtungsverfahren durch-
geführt werden soll.

(3) Innerhalb der betroffenen Dienststelle ist zwischen
der Dienststellenleitung und dem/der MitarbeiterIn
ein erstes Leistungsgespräch abzuhalten, in dem die
Ursachen der Durchführung des Leistungsmonito-
rings, mögliche Lösungen und Zielsetzungen für einen
festgelegten Zeitraum besprochen werden.

(4) Wenn das erste Leistungsgespräch innerhalb von
5 Monaten zu keinem positiven Ergebnis führt, ist ein
vertiefendes Leistungsgespräch abzuhalten. Dieses
hat neben der Aufarbeitung der nicht erreichten Ziele
eine neuerliche Zielvereinbarung und das klare Auf-
zeigen von Konsequenzen zu beinhalten.

(5) Der/die MitarbeiterIn kann zu den Gesprächen
(gem Abs 3 und 4) ein Betriebsratsmitglied beiziehen,
die Führungskraft eine/n VertreterIn aus dem Perso-
nalwesen.
Die Leistungsgespräche sind schriftlich zu dokumen-
tieren.

(6) Frühestens 3 Monate nach Durchführung des ver-
tiefenden Leistungsgesprächs kann vom Dienstgeber
die Schlichtungskommission befasst werden.
Die Schlichtungskommission setzt sich aus 2 von der
Direktion und 2 vom Betriebsrat zu nominierenden
VertreterInnen zusammen. Die Kommission hat die
Möglichkeit Empfehlungen bzw Stellungnahmen ab-
zugeben. Kommt keine einhellige inhaltliche Empfeh-
lung bzw Stellungnahme zustande, sind die unter-
schiedlichen Meinungen zu dokumentieren (und dem
Vorstand vorzulegen).

(7) Der zeitliche Ablauf von der Befassung des Perso-
nalausschusses bis zur Stellungnahme der Schlich-
tungskommission soll insgesamt nicht mehr als 8 Mo-
nate in Anspruch nehmen. Für schriftliche Einladun-
gen des Personalausschusses und der Schlichtungs-
kommission ist eine Frist vonmind. 2 Wochen einzuhal-
ten. In der Einladung durch die Direktion sind die zu
behandelnden Themen anzuführen.
Die Voraussetzung der Befassung des Personalaus-
schusses und der Behandlung in der Schlichtungs-
kommission gem Abs 2 und 6 gilt auch dann als erfüllt,
wenn die DienstnehmervertreterInnen den Sitzungen
fernbleiben.

(8) Der Personalausschuss kann eine Verkürzung des
gesamten Schlichtungsverfahrens auf 6 Monate be-
schließen (dh 3 Monate für das erste Leistungsge-
spräch und weitere 3 Monate für das vertiefende Leis-
tungsgespräch) und anschließend die Schlichtungs-
kommission befassen.

§ 30 Abfertigung

(1) Bedienstete, die vor dem 1. April 1994 eingetreten
sind und die im Dienste der BUAK mind. 10 Dienstjahre
ohne Unterbrechung zurückgelegt haben und das

Dienstverhältnis infolge Inanspruchnahme einer Al-
ters-, Berufsunfähigkeits- oder Gleitpension kündi-
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gen, erhalten der Höhe nach das Doppelte der gesetz-
lichen Abfertigungsansprüche.

(2) In den Fällen des § 29 Abs 2 lit b) und c) erhöht sich
die gesetzliche Abfertigung auf das Doppelte, wenn
der/die Bedienstete vor dem 1. April 1994 eingetreten
ist.

(3) Kündbare Bedienstete, deren Dienstverhältnis vor
dem 1. April 1994 abgeschlossen wurde und die im
Dienste der BUAKmind. 10 Dienstjahre ohne Unterbre-
chung zurückgelegt haben, erhalten bei Kündigung
durch den Dienstgeber die doppelte gesetzliche Ab-
fertigung. Das Gleiche gilt für die Auflösung des

Dienstverhältnisses infolge Dienstunfähigkeit, wenn
die Fristen des § 38 Dienst- und Besoldungsordnung
überschritten werden.

(4) Die vorzeitige Auszahlung der Abfertigung nach
25-jähriger Dienstzeit in der BUAK wird durch Be-
triebsvereinbarung geregelt.

(5) Für Bedienstete, deren Dienstverhältnis nach dem
31. März 1994 begonnen wurde, findet § 30 Abs 1 bis
3 dieser Dienst- und Besoldungsordnung keine An-
wendung. Hinsichtlich des Abfertigungsanspruches
gilt ausschließlich das AngG.

II. BEZUGSRECHT

A. GEHALTSORDNUNG

§ 31 Dienstbezüge und Gehaltsschema

(1) Die Bezüge der Bediensteten bestehen aus ständi-
gen und nicht ständigen Dienstbezügen.

(2) Als ständige Dienstbezüge gelten

a) das Gehalt nach dem jeweils geltenden Gehalts-
schema;

b) Dienstzulagen (§ 35 Abs 1);

c) Kinderzulagen (§ 36);

d) Urlaubsbeihilfe im Ausmaß des Juni-Bezuges gem
lit a) bis c);

e) Weihnachtsremuneration im Ausmaß des Novem-
ber-Bezuges gem lit a) bis c);

f) Zulage für fallweise VertreterInnen (§ 35a);

g) Verwendungszulage (§ 35c).

(3) Alle übrigen Bezüge gelten als nicht ständige Be-
züge, auch wenn sie regelmäßig gewährt werden.
Gebühren zum Zeitpunkt der Auszahlung der Urlaubs-
beihilfe und Weihnachtsremuneration Überstunden-

pauschalien, so sind diese der Urlaubsbeihilfe bzw
Weihnachtsremuneration zuzurechnen. Die Außen-
dienstzulage gemäß § 49 ist nur dann der Urlaubsbei-
hilfe und Weihnachtsremuneration zuzurechnen,
wenn der/die AußendienstmitarbeiterIn der Kontrolle
bereits vor dem 1. Oktober 1996 im Außendienst tätig
war.

(4) Hat ein/e Bedienstete/r in einem Kalenderjahr An-
spruch auf ständige Dienstbezüge nur während eines
Teiles des Jahres, so gebühren ihm/ihr Urlaubsbeihil-
fe und Weihnachtsremuneration in dem Betrage, der
dem Verhältnis der zurückgelegten Dienstzeit zum Ka-
lenderjahr entspricht. Eine bereits ausbezahlte Ur-
laubsbeihilfe ist anzurechnen, jedoch nicht zurückzu-
zahlen.

(5) Bei einer Wochenarbeitszeit von weniger als
39 Stunden gebühren, soweit in der Gehaltsordnung
nichts anderes bestimmt wird, die Dienstbezüge im
Verhältnis der tatsächlichen Wochenarbeitszeit zur
normalen Arbeitszeit.

§ 31a Jubiläumsgeld

Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer Kraft.
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§ 32 Gehaltsschema

(1) Die Bediensteten werden nach ihrer Verwendung
in die Verwendungsgruppe A1 bis A5 und L eingereiht:

A1 Reinigungspersonal

A2 Angestellte mit einfachen Aufgabenbereichen

Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien und
Weisungen fachliche oder administrative, überwie-
gend mitwirkende und unterstützende Tätigkeiten er-
ledigen.

(zB Poststelle, Welcome Desk, MitarbeiterInnen exter-
ner Dienststellen, soweit sie nicht höher einzustufen
sind)

A3a Angestellte mit qualifizierten Aufgabenberei-
chen

Angestellte, die Tätigkeiten aufgrund ihrer Qualifika-
tion und Erfahrung verantwortlich und selbständig
ausführen.

(zB Kundendienst, Außendienst, MitarbeiterInnen der
externen Dienststellen nach 3 Dienstjahren)

A3b Angestellte mit besonderen Aufgabenbereichen

Angestellte, die Arbeiten verantwortlich und selb-
ständig ausführen, wozu besondere Fachkenntnisse
und praktische Erfahrungen erforderlich sind.

(zB Programmierung, Außendienst nach 3 Dienstjah-
ren in A3a, besondere Aufgaben im kaufmännischen
oder juristischen Bereich, Aufgaben mit Projektcha-
rakter, fallweise Vertretung)

A4 Angestellte mit Führungsaufgaben

Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders
verantwortungsvoll sind, selbständig ausgeführt wer-
den müssen, wozu umfangreiche überdurchschnittli-
che Berufskenntnisse und mehrjährige praktische Er-
fahrungen erforderlich sind.
Ferner Angestellte, die regelmäßig und dauernd mit
der verantwortlichen Führung, Unterweisung und Be-
aufsichtigung von Arbeitsgruppen beauftragt sind.

(zB GruppenleiterInnen, LeiterInnen externer Dienst-
stellen, MitarbeiterInnen mit herausragenden Fach-
kenntnissen, MitarbeiterInnen nach 5 Dienstjahren
Verwendungszulage gem § 35c)

A5 LeiterInnen selbständiger Abteilungen

Angestellte mit umfassenden Kenntnissen und Erfah-
rungen in leitenden, das Unternehmen in ihrem Wir-
kungsbereich entscheidend beeinflussenden Stellun-
gen.
Ferner Angestellte mit verantwortungsreicher und
schöpferischer Arbeit.

(zB AbteilungsleiterInnen)

L Lehrlinge (Eintritt ab 01. Oktober 2015)

L A .......... Lehrlinge im 1. Lehrjahr (30% von A3a/0)
L B .......... Lehrlinge im 2. Lehrjahr (40% von A3a/0)
L C .......... Lehrlinge im 3. Lehrjahr (50% von A3a/0)

(2) Für jede Verwendungsgruppe wird ein Grundbe-
zug (Stufe 0) festgesetzt. In jeder Verwendungsgrup-
pe, ausgenommen in der Verwendungsgruppe L-
Lehrlinge, sind 10 Biennalvorrückungen (Stufen 1 bis
10) möglich.

(3) Ferialangestellte, das sind Bedienstete, deren
Dienstverhältnis für höchstens 2 Monate befristet ab-
geschlossen wird, gebührt ein Bezug in der Höhe von
65% der Verwendungsgruppe A2/2.

(4) Fachpraktikanten, das sind Bedienstete, deren
Dienstverhältnis für höchstens 12 Monate befristet
und vorrangig zu Ausbildungszwecken abgeschlossen
wird, gebührt ein Bezug in der Höhe von 65% der Ver-
wendungsgruppe A2/2.

(5) Das Gehaltsschema laut Anlage ist integrierender
Bestandteil dieses Kollektivvertrages.

§ 33 Einreihungsgrundsätze

(1) Die Einreihung eintretender Bediensteter erfolgt in
der der Tätigkeit entsprechenden Verwendungsgrup-
pe.

(2) Eine Vordienstzeitenanrechnung erworbener Pra-
xisjahre erfolgt bis zum Höchstausmaß von 5 Jahren.
Darüber hinaus nachgewiesene Praxisjahre können
bis zum Höchstausmaß von insgesamt 10 Jahren an-

gerechnet werden, wenn sie für die Beschäftigung in
der BUAK von Bedeutung sind (zB Programmierung,
Außendienst). Die Vordienstzeitenanrechnung erfolgt
mit Beginn des Dienstverhältnisses zur BUAK.

(3) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.
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(4) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

(5) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

(6) Lehrlinge werden mit Beendigung der Lehrzeit in
die Verwendungsgruppe A2 und nach erfolgreicher
Lehrabschlussprüfung in die Verwendungsgruppe
A3a eingestuft.

(7)MitarbeiterInnen im Außendienst sindmit dem Zeit-
punkt der Aufnahme der (selbstständigen) Kontrolltä-
tigkeit in die Verwendungsgruppe A3a einzustufen
und 2 Jahre nach diesem Zeitpunkt in die Verwen-
dungsgruppe A3b.
MitarbeiterInnen externer Dienststellen sind nach
3 Dienstjahren in die Verwendungsgruppe A3a einzu-
stufen.

(8) Wenn ein/e Beschäftigte/r aufgrund einer Verän-
derung der Tätigkeit in eine höhere Verwendungs-
gruppe eingereiht wird, so hat dies so zu erfolgen,
dass der Bezugsansatz in der neuen Verwendungs-
gruppe zumindest gleich hoch ist wie in der bisheri-
gen.

(9) Nach 5 Jahren des Bezuges einer Verwendungszu-
lage gem § 35c besteht Anspruch auf eine Einreihung
in die Verwendungsgruppe A4.
Diese Einreihung hat so zu erfolgen, dass der Bezugs-
ansatz in der Verwendungsgruppe A4 zumindest
gleich hoch ist wie der Bezugsansatz in der bisherigen
Verwendungsgruppe A3b, zuzüglich der Verwen-
dungszulage gem § 35 c. Zur Berechnung des Zeitrau-
mes bleiben Zeiten der Karenz, des Präsenzdienstes,
des Freijahres usw außer Betracht (neutrale Zeiten).

§ 34 Vorrückungen

Jeder/jede Beschäftigte rückt innerhalb seiner/ihrer
Verwendungsgruppe nach jeweils 2 Jahren um eine
Stufe weiter (Biennalvorrückung). Eine Vorrückung ist
in jeder Verwendungsgruppe bis zur Stufe 10 möglich.

Vorrückungsstichtag ist der 1. Jänner.

§ 10 Abs 4 gilt sinngemäß.

§ 34a Zusätzliche Bestimmungen für Beschäftigte, deren Dienstverhältnis vor dem
1. Jänner 2001 begonnen hat

Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer Kraft.

§ 35 Dienstzulagen

(1) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Kon-
trollausschuss ständige Dienstzulagen bewilligen.

(2) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Kon-
trollausschuss außer den Dienstzulagen gem Abs 1
auch Zulagen bewilligen, die an bestimmte Voraus-
setzungen gebunden sind. Diese gelten nicht als stän-
dige Bezüge gem § 31 Abs 2.

(3) Persönlicher Geltungsbereich und Höhe von
Dienstzulagen ist in einer Betriebsvereinbarung zu re-
geln.

(4) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Kon-
trollausschuss einmalige Belohnungen (Jubiläumsge-
schenke) genehmigen.

§ 35a Fallweise Vertreter

(1) Zur Vertretung von Abteilungs- und Landesstellen-
leiterInnen können fallweise VertreterInnen bestellt
werden. Diese Bestellungen erfolgen auf jederzeitigen
Widerruf.

(2) Allen fallweisen VertreterInnen gebührt für die
Dauer der Bestellung eine monatliche Zulage in der
Höhe von 5% des Bezuges A3b/1.
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§ 35b Karenzvertretungen

(1) Wenn die Tätigkeit eines/r karenzierten Mitarbei-
ters/in von einem/r Beschäftigten mit einer Einstufung
in einer niedrigeren Verwendungsgruppe ausgeübt
wird, wird diesem/r Beschäftigten eine befristete Zu-
lage gewährt, es sei denn, es wird ohnedies eine Neu-
einstufung in die höhere Verwendungsgruppe vorge-
nommen.

(2) Die Zulage für Karenzvertretung errechnet sich aus
der Differenz der Einstufung des/der Beschäftigten,
der/die die Karenzvertretung wahrnimmt, und jener
Einstufung, in die der/die Beschäftigte bei einer Neu-
einstufung aufgrund der Tätigkeit einzureihen wäre.

§ 35c Verwendungszulage

SachbearbeiterInnen der Verwendungsgruppe A3b
mit besonderen Aufgabengebieten kann eine Ver-
wendungszulage gewährt werden. Als besondere Auf-
gabengebiete im Sinne dieser Bestimmungen gelten
vor allem jene Bereiche, die besondere Kenntnisse
und überdurchschnittliche Eigenständigkeit und Zu-
verlässigkeit erfordern, und auch die Leitung von Pro-

jekten oder die qualifizierte Mitarbeit in Projekten au-
ßerhalb des eigenen Tätigkeitsbereiches.
Der Personalausschuss hat ein Vorschlagsrecht für die
Gewährung der Verwendungszulage und ist vor der
Gewährung dieser Zulage anzuhören.
Die Höhe der Verwendungszulage beträgt 2 Biennien
der Verwendungsgruppe A3b.

§ 35d Qualitätsprämie für Lehrlinge

Der Lehrling ist verpflichtet, den „Ausbildungsnach-
weis zur Mitte Lehrzeit„ (gem der Richtlinien des Bun-
des-Berufsausbildungsbeirats zur Förderung der be-
trieblichen Ausbildung von Lehrlingen gem § 19c Be-
rufsausbildungsgesetz (BAG) vom 2. April 2009 in der
jeweils geltenden Fassung) zu absolvieren.
Bei positiver Bewertung erhält er eine einmalige Prä-
mie in Höhe von € 300,00. Die Prämie ist gemeinsam
mit dem Lehrlingseinkommen auszubezahlen, die
nach dem Erhalt der Förderung fällig wird.

Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie führt zum
Entfall dieses Anspruchs.
Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfungmit gutem Er-
folg absolvieren, erhalten eine Prämie in Höhe von
€ 200,00. Lehrlinge, die sie mit Auszeichnung absolvie-
ren, erhalten eine Prämie in Höhe von € 250,00.
Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie führt zum
Entfall dieses Anspruchs.

§ 36 Kinderzulagen

(1) Bedienstete haben nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen Anspruch auf Kinderzulage.

(2) Als Kinder gelten:

a) eheliche Kinder;

b) legitimierte Kinder;

c) Wahlkinder;

d) uneheliche Kinder einer weiblichen Bediensteten;

e) uneheliche Kinder eines männlichen Bediensteten,
sofern er den Unterhalt der Kinder überwiegend
bestreitet;

f) Stiefkinder, wenn sie mit dem/der Bediensteten
ständig in Hausgemeinschaft leben oder sich vorü-
bergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher)
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung
außerhalb seiner/ihrer Hausgemeinschaft aufhal-
ten und von ihm/ihr überwiegend erhalten werden;

g) Pflegekinder, für die der/die Bedienstete Anspruch
auf Familienbeihilfe nach den gesetzlichen Vor-
schriften über den Familienlastenausgleich hat.

(3) Der Anspruch auf Kinderzulage beginnt mit dem
Ersten des Geburtsmonats bzw dem Ersten des Mo-
nats, in dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
werden, und endet mit Ablauf des Monats, in dem
das Kind sich verehelicht, stirbt oder das 18. Lebens-
jahr vollendet. Die Kinderzulage gebührt auch wäh-
rend der Karenz.

(4) Über das 18. Lebensjahr hinaus wird Kinderzulage
weitergewährt,

a) solange das Kind wegen geistiger oder körperli-
cher Gebrechen außerstande ist, sich selbst den
Unterhalt zu verschaffen; bei Unterbringung in ei-
ner Anstalt entscheidet der Vorstand, ob die Kin-
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derzulage während des Aufenthaltes weiter zu ge-
währen ist;

b) wenn das Kind wegen wissenschaftlicher, fachli-
cher Berufsausbildung oder Präsenzdienstleistung
sich noch nicht selbst erhalten kann, bis zur ord-
nungsgemäßen Beendigung der Berufsausbil-
dung, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-

jahres; die Leistung des ordentlichen Zivildienstes
ist der Leistung des Präsenzdienstes gleichzusetzen.

(5) Das Ausmaß der Kinderzulage ist vom Vorstand zu-
gleich mit dem jeweils geltenden Gehaltsschema fest-
zusetzen.

§ 37 Überstundenentlohnung

(1) Für angeordnete Überstunden erhält der/die Be-
dienstete zum einfachen Stundenlohn einen Mehrar-
beitszuschlag von 50%, für solche an Sonntagen
und gesetzlichen Feiertagen sowie in der Zeit von
19 : 00 Uhr bis 06 : 00 Uhr (Nachtarbeit) einen Zuschlag
von 100% gem Abs 2.

(2) Bei einer Abgeltung der Überstunden in Geld gilt
als einfacher Stundenlohn der 160. Teil des ständigen
Dienstbezuges gem § 31 Abs 2 lit a) und b).

(3) Der Anspruch ist innerhalb von 3 Kalendermonaten
beim Dienstgeber bei sonstigem Ausschluss geltend zu
machen.

(4) Über Antrag der Direktion kann der Vorstand Be-
diensteten, die dauernd Mehrarbeit leisten, Überstun-
denpauschalien unter Zugrundelegung der durch-
schnittlichen monatlichen Überstundenzahl gewäh-
ren. Die Anzahl der durch das Pauschale abgegolte-
nen Überstunden ist schriftlich zu vereinbaren.
Darüber hinaus werden Überstunden nur dann vergü-
tet, wenn diese von der Direktion schriftlich bewilligt
worden sind.

§ 38 Bezüge bei Dienstverhinderung durch Erkrankung

(1) Im Falle der Dienstunfähigkeit eines/r Bediensteten
infolge Erkrankung oder Unfalles werden die ständi-
gen Dienstbezüge im vollen Betrag für folgende Zei-
ten weitergezahlt:
Bei einer anrechenbaren Dienstzeit gem § 10 Abs 1
lit a) und d)

bis zu 5 Jahren durch .......................... 10 Wochen,
von 5 bis 15 Jahren durch .................. 12 Wochen,
von 15 bis 25 Jahren durch .................. 14 Wochen,
von mehr als 25 Jahren durch .............. 16 Wochen.

(2) Hält die Dienstverhinderung gem Abs 1 über den
dort angegebenen Zeitraum hinaus an, so wird
dem/der Bediensteten ein monatlicher Zuschuss zum
Krankengeld im Betrag von 49 vH seines/ihres Netto-
bezuges nach folgenden Grundsätzen gewährt:
Bei einer Dienstzeit gem § 10 Abs 1 lit a) und d) von

5 bis 10 Jahren durch ........................... 3 Monate,
10 bis 15 Jahren durch ........................... 4 Monate,

15 bis 25 Jahren durch ........................... 5 Monate,
über 25 Jahren durch ............................ 6 Monate.

(3) Wird ein/e Bedienstete/r nach Wiederantritt des
Dienstes durch die gleiche Krankheit dienstunfähig,
bevor er/sie 4 Monate tatsächlich wieder Dienst ge-
leistet hat, so gilt diese Erkrankung als Fortsetzung
der ersten, sofern nicht das Gegenteil erwiesen wird.

(4) Zeiten der Dienstunfähigkeit infolge Krankheit zäh-
len nicht auf die für die Zeitvorrückung vorgesehenen
Fristen, soweit kein Anspruch gem Abs 2 mehr besteht.

(5) Fällt der Anspruch auf Weitergewährung der
Dienstbezüge gem Abs 1 während der Dienstunfähig-
keit infolge Krankheit mit einem Pensionsanspruch aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung zusammen, so
ist dieser Anspruch auf die Dienstbezüge anzurech-
nen.

§ 39 Abfertigung im Todesfall

Diese Bestimmung ist nur auf Dienstverhältnisse anzu-
wenden, die nicht dem Betrieblichen Mitarbeiter- und
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) unterliegen:
Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Bediens-
teten aufgelöst, so gebührt die nach § 23 Abs 6 AngG

gebührende Abfertigung nicht in der halben, sondern
in der vollen Höhe.
Besteht kein Anspruch nach § 23 Abs 6 AngG, so steht
die volle Abfertigung den nicht unterhaltsberechtig-
ten Kindern der 1. Parentel (§ 731 Allgemein bürgerli-
ches Gesetzbuch (ABGB)) und der Ehegattin/dem
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Ehegatten bzw der/dem eingetragenen PartnerIn ge-
meinsam zu.
Forderungen des Dienstgebers gegen den/die Ver-
storbene(n) aus Vorschüssen, Darlehen und weiterge-

zahlten Bezügen können auf die Abfertigung im To-
desfall angerechnet werden.

§ 40 Fälligkeit der Bezüge

(1) Die ständigen Dienstbezüge gem § 31 Abs 2 lit a)
bis c) sind im Voraus am Ersten eines jedenMonats fäl-
lig; ist dieser Tag dienstfrei, so sind sie am vorherge-
henden Arbeitstag flüssig zu machen. Die Urlaubsbei-
hilfe ist auf Antrag 2 Wochen vor Antritt des Gesamtur-
laubes oder mind. seiner Hälfte, spätestens mit dem
Juni-Bezug, auszuzahlen. In begründeten Fällen kann
auf diese Urlaubsbeihilfe ein Vorschuss gewährt wer-
den. Die Weihnachtsremuneration ist mit dem Novem-
ber-Bezug auszuzahlen.

(2) Werden die Dienstbezüge auf Konten ausgezahlt,
ist die Überweisung auf diese Konten so vorzunehmen,
dass der/die Bedienstete zu den in Abs 1 angeführten
Auszahlungsterminen bei dem von ihm/ihr gewählten
Geldinstitut über seine/ihre Dienstbezüge verfügen
kann. Die Durchführungsbestimmungen der bargeld-
losen Überweisungen werden mittels Betriebsverein-
barung geregelt.

§ 41 Fahrtkostenvergütung

Den Bediensteten werden die Fahrtkosten zwischen
Wohnsitz und Dienststelle vergütet. Die entsprechen-

den Durchführungsbestimmungen sind in einer Be-
triebsvereinbarung geregelt.

B. GEBÜHRENORDNUNG

§ 42 Allgemeine Bestimmungen

(1)Der/die Bedienstete erhält als Vergütung für ange-
ordnete Dienstleistungen außerhalb der Dienststelle
und für angeordnete Dienstreisen oder dienstlich not-
wendige Übersiedlungen sowie für den damit verbun-
denen AufwandGebühren nachMaßgabe der folgen-
den Bestimmungen:

a) Gebühren laut Gebührenordnung sind nur für sol-
che Dienstleistungen anzurechnen, die zur zweck-
mäßigen Erledigung der aufgetragenen Geschäfte
notwendig sind.

b) In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand
eine von dieser Gebührenordnung abweichende
Regelung treffen.

§ 43 Dienstort

Als Dienstort im Sinne der Gebührenordnung gilt die
Dienststelle. § 45 Abs 3 ist zu beachten.

§ 44 Dienstleistungen außerhalb der Dienststelle

Für Dienstleistungen außerhalb der Dienststelle ge-
bührt der Ersatz der Fahrtkosten für öffentliche Ver-

kehrsmittel, sofern nicht vom Dienstgeber eine Fahr-
gelegenheit beigestellt wird.
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§ 45 Reisegebühren

(1) Dienstreisen außerhalb des Dienstortes bedürfen
der Genehmigung der Direktion.

(2) Der/die Bedienstete hat bei Dienstleistungen au-
ßerhalb des Dienstortes Anspruch auf Reisegebühren.
Diese sind:

a) die Fahrtkostenentschädigung (§ 46);

b) die Reisekostenentschädigung (§ 47).

(3) Für die Berechnung der Reisegebühren ist als Aus-
gangs- und Endpunkt der Reise der Dienstort maßge-
bend. Erfolgt jedoch die Dienstreise nicht vom Dienst-
ort, sondern vomWohnort aus, so gilt dieser für die Be-
rechnung der Reisegebühren als Ausgangs- und End-
punkt der Dienstreise.

(4) Vor Antritt einer Dienstreise ist dem/der Bedienste-
ten über sein/ihr Verlangen ein Vorschuss auf Reise-
gebühren in angemessener Höhe auszuzahlen.

§ 46 Fahrtkostenentschädigung

(1) Bedienstete, denen die Benützung eines eigenen
Kraftfahrzeuges für dienstliche Zwecke von der Direk-
tion genehmigt ist, erhalten als Fahrtkostenersatz das
gem Reisegebührenvorschrift für Bundesbedienstete
vom Bundesministerium für Finanzen jeweils geneh-
migte Kilometergeld. Es ist die jeweils kürzeste zumut-
bare Fahrtstrecke zu wählen.

(2) Im innerstädtischen Verkehr sind bei notwendigen
Dienstreisen in erster Linie öffentliche Verkehrsmittel
zu benützen. Haben jedoch mehr als 2 Bedienstete
das gleiche Fahrziel, kann hierfür gegen Nachweis
der Spesen ein Taxi benützt werden.

(3) Bei notwendigen Dienstreisen gebühren den Be-
diensteten bis 189 Eisenbahnkilometer die Fahrtkosten

für die 2. Klasse; ab 190 Eisenbahnkilometer erfolgt
die Vergütung für die 1. Klasse. Kann die Reise nicht
mit der Eisenbahn durchgeführt werden, so sind die
tarifmäßigen Fahrtkosten des tatsächlich verwende-
ten Massenbeförderungsmittels zu vergüten. Gibt es
bei Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ermäßigte
Tarife, so werden nur diese vergütet.

(4)Wird für die Dienstreise ein Dienstwagen zur Verfü-
gung gestellt, so gebührt keine Fahrtkostenentschädi-
gung.

(5) Für Dienstreisen ins Ausland gebühren die für öf-
fentlich Bedienstete des Bundes jeweils gültigen Diä-
tensätze.

§ 47 Reisekostenentschädigung

(1) Als Reisekostenentschädigung wird ein Taggeld in
der Höhe von derzeit € 40,85 gewährt. Bei Gewährung
der vollen Verpflegung durch die BUAK beträgt die
Höhe des Taggeldes 60%.

(2) Das Taggeld wird nach Kalendertagen gerechnet
und gebührt für die notwendige Dauer der auswärti-
gen Dienstverrichtung einschließlich der Reisezeit.
Bei einer ununterbrochenen dienstlichen Abwesenheit
von mehr als 4 Stunden gebührt das halbe, von mehr
als 8 Stunden das ganze Taggeld.
Erfolgt eine Dienstverrichtung innerhalb des Dienstor-
tes, wird kein Taggeld gewährt.

(3) Bei Schulungsveranstaltungen im Inland ist der Be-
zug des Taggeldes ausgeschlossen. Die BUAK stellt bei
Besuch einer Schulungsveranstaltung (wenn der Be-
ginn der Veranstaltung vor 12:00 Uhr oder das Ende
nach 13:00 Uhr liegt) das Mittagessen zur Verfügung.
Ist es nicht möglich ein Mittagessen zur Verfügung
zu stellen, wird ein Taggeld in der Höhe des halben

amtlichen Taggeldes (derzeit € 13,20) als Pauschalbe-
trag, gewährt.
Für eine Schulungsveranstaltung, die über den gan-
zen Tag dauert und nach 18:00 Uhr endet oder eine
Nächtigung notwendig macht, wird von der BUAK
ein Pauschalbetrag für das Abendessen, in der Höhe
des halben amtlichen Taggeldes (derzeit € 13,20) ver-
gütet.
Anreise- und Rückreisetag sind wie die Tage der Schu-
lungsveranstaltung zu behandeln.

(4) Für Schulungen im Ausland gebührt ein Taggeld,
in der Höhe der Bundesgebührensätze des öffentli-
chen Dienstes.

(5) Diese Bestimmung tritt per 30. September 2015 außer
Kraft.

(6) Reisezeiten, die außerhalb der fiktiven Normalar-
beitszeit liegen, werden im Verhältnis 1 : 1 abgegolten.
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(7) Ist die Benützung eines PKWs dienstlich notwendig
und im Vorhinein genehmigt, so werden die Reisezei-
ten außerhalb der fiktiven Normalarbeitszeit als Über-
stunden (§ 37) bewertet. Gleiches gilt, wenn in der Rei-

sezeit dienstliche Aufgaben (Ausarbeitungen, Vorbe-
reitungsarbeiten und Ähnliches) durchgeführt werden
müssen.

§ 47a Übernachtungsgeld

(1) Das Übernachtungsgeld in der Höhe von derzeit
€ 20,79 gebührt neben dem Taggeld für jede bei der
auswärtigen Dienstleistung notwendig gewordene
Nächtigung.

(2) Für dienstliche Aufenthalte im Ausland gebührt ein
Übernachtungsgeld, in der Höhe der Bundesgebüh-
rensätze des öffentlichen Dienstes.

(3) Das Übernachtungsgeld kann bei nachgewiese-
nem Mehraufwand erhöht werden. Diese Erhöhung

darf jedoch nicht mehr als 400% über dem Über-
nachtungsgeld betragen.

(4) Es wird, auch wenn keine Unterkunft in Anspruch
genommen wird, für Nächte gewährt, die der/die Be-
dienstete zur Reise verwendet, wenn die Hinreise vor
03:00 Uhr angetreten oder die Rückreise nach
00:00 Uhr beendet wird.

(5) Das Übernachtungsgeld entfällt, wenn ein zumut-
bares Quartier von der BUAK zur Verfügung gestellt
wird.

§ 48 Erkrankung, Tod während der Dienstreise

(1) Erkrankt ein/e Bedienstete/r während einer Dienst-
reise, sind die nachgewiesenen Kosten für die notwen-
dige ärztliche Behandlung, Krankenpflege und für
Heilbehelfe zu vergüten, soweit sie nicht durch die
Krankenversicherung gedeckt sind. Zu diesen Kosten
zählen auch jene für den Transport des/der erkrank-
ten Bediensteten zu seinem/ihrem Wohnort.

(2) Im Falle des Todes des/der Bediensteten während
einer Dienstreise werden die nachgewiesenen, nicht
anderwärtig gedeckten Kosten der Überführung zum
letzten Wohnort von der BUAK getragen.

§ 49 Außendienstzulage

(1) Bedienstete, die regelmäßig im Außendienst ver-
wendet werden, haben Anspruch auf Außendienstzu-
lage.

(2) Die Höhe der Außendienstzulage beträgt € 26,40
(derzeit amtliches Taggeld) pro Arbeitstag. Die Au-
ßendienstzulage ist eine Aufwandsentschädigung.

(3) Die Außendienstzulage gebührt nur für jene Ar-
beitstage, an denen der Bedienstete tatsächlich Au-
ßendienst leistet. Für AußendienstmitarbeiterInnen
der Kontrolle gebührt die Außendienstzulage nicht
für Tage, an denen Innendienst (Außendienst unter
4 Stunden) geleistet wird.

(4) Für AußendienstmitarbeiterInnen der Kontrolle, die
am 1. Oktober 1996 bereits im Außendienst tätig wa-
ren, gilt abweichend bzw ergänzend Folgendes:

– Die Außendienstzulage gebührt auch beim Ur-
laubs‑, Feiertags- und Krankenentgelt.

– Die Außendienstzulage ist auch bei den Sonderzah-
lungen zu berücksichtigen.
• Für die Urlaubsbeihilfe ist der Durchschnitt der
Außendienstzulage im Zeitraum 1. Oktober des
Vorjahres bis 31. März des laufenden Jahres zu
berücksichtigen und hinzuzurechnen.

• Für die Weihnachtsremuneration ist der Durch-
schnitt der Außendienstzulage im Zeitraum 1. Ap-
ril bis 30. September des laufenden Jahres zu be-
rücksichtigen und hinzuzurechnen.

– Die Anrechnung der Außendienstzulage auf die Ab-
fertigung wird vorgenommen, wenn zum Zeitpunkt
der Auszahlung der/die Bedienstete als KontrollorIn
im Außendienst tätig ist.

(5) Der Anspruch auf Außendienstzulage schließt die
Gewährung eines Taggeldes nach § 47 aus.

(6) Für notwendige Nächtigungen gebührt das Über-
nachtungsgeld.
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§ 50 Abordnungsgebühren

(1) Wird ein/e Bedienstete/r, ohne versetzt zu werden,
länger als 7 Kalendertage zur Dienstleistung an einen
anderen Ort abgeordnet, und kann er/sie nicht täg-
lich an seinen/ihren Wohnort zurückkehren, liegt eine
Abordnung vor. Dem/der abgeordneten Bediensteten
gebühren für die ersten 30 Kalendertage der Abord-
nung das Tag- und Übernachtungsgeld nachMaßga-
be des § 47.
Ab dem 31. Kalendertag der Abordnung gebührt
dem/der Bediensteten anstelle des Tag- und Über-
nachtungsgeldes eine Abordnungszulage.
Diese beträgt 80% des Tag- und Übernachtungsgel-
des gem § 47. Dauert die Abordnung länger als 4 Wo-
chen, so sind dem/der Bediensteten in jedem Monat,
dem/der ledigen Bediensteten in jedem zweiten Mo-
nat, der Abordnung unter Weiterzahlung der Abord-
nungszulage und ohne Anrechnung auf den Urlaub
4 freie Arbeitstage zu gewähren. Außerdem gebührt
die Fahrtkostenentschädigung zum Wohnsitz und zu-
rück, wenn der/die Bedienstete die Reise ausführt.
Fällt in die Zeit einer Abordnung der Gebührenurlaub
gem § 16, so gebührt für die Urlaubsdauer nur das
Übernachtungsgeld.

(2) Hat der/die abgeordnete Bedienstete die Möglich-
keit, täglich an seinen/ihren Wohnort zurückkehren,
erhält er/sie anstelle der Abordnungszulage neben
den Auslagen für die Fahrt (Monats- und Wochenkar-
te) der bei Dienstreisen zulässigen Wagenklasse einen
täglichen Verpflegungszuschuss bis zum Höchstbe-
trag der Hälfte, mind. jedoch ein Drittel des Taggeldes
nach § 47.
Der Zuschuss ist in der Regel nur zu gewähren, wenn
der/die Bedienstete täglich länger als 2 Stunden über
die allgemein festgesetzte Arbeitszeit hinaus vom
Wohnort abwesend ist. Bei Bemessung des Zuschusses
ist zu berücksichtigen, inwieweit der/die Bedienstete
durch seine/ihre auswärtige Beschäftigung verhin-
dert ist, die Mahlzeiten zu Hause einzunehmen.
Fahrtauslagen und Verpflegungszuschuss dürfen zu-
sammen den Betrag nicht übersteigen, der als Abord-
nungszulage gebühren würde.

(3) Bedienstete, die nicht verheiratet sind, jedoch in ei-
ner Lebensgemeinschaft leben, werden wie verheira-
tete Bedienstete behandelt.

§ 51 Versetzung, Übersiedlungsgebühren

(1)Wird ein/e Bedienstete/r aus dienstlichen Gründen
an einen anderen Ort versetzt, so gebührt ihm/ihr vom
ersten Tag der Versetzung bis zum Zeitpunkt der end-
gültigen Übersiedlung die Abordnungszulage gem
§ 50.

(2) Die Übersiedlungsgebühren bestehen aus:

a) der Reisekostenentschädigung für den/die Be-
dienstete/n (§ 47) und der Fahrtkostenentschädi-
gung (§ 46) für ihn/sie und für die mit ihm/ihr im
gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen;

b) dem Ersatz der nachgewiesenen notwendigen Be-
förderungskosten des Übersiedlungsgutes;

c) der Umzugsvergütung zur Bestreitung aller sonsti-
gen Auslagen im Ausmaß des monatlichen ständi-
gen Dienstbezuges für den/die verheiratete(n),
der Hälfte für den/die ledige(n) Bedienstete(n).

(3) Über die Höhe der Kosten nach Abs 2 lit b) hat der/
die Bedienstete vor der Übersiedlung einen Kostenvor-
anschlag zur Genehmigung vorzulegen.
Dem/der Bediensteten ist über sein/ihr Verlangen ein
angemessener Kostenvorschuss zu gewähren.

(4) Dem/der an einen anderen Dienstort versetzten
Bediensteten gebührt bis zum Zeitpunkt der Übersied-
lung, bei verheirateten längstens für 1 Jahr, bei ledi-
gen längstens für 3 Monate, die Abordnungszulage
(§ 50).

(5) Bedienstete, die nicht verheiratet sind, jedoch in ei-
ner Lebensgemeinschaft leben, werden wie verheira-
tete Bedienstete behandelt.

§ 52 In-Kraft-Treten

Diese Dienst- und Besoldungsordnung tritt mit 1. Okto-
ber 2015 in Kraft und ersetzt die bisher geltende
Dienst- und Besoldungsordnung.

Ihr Inhalt wurde zwischen der BUAK und der Gewerk-
schaft GPA Wirtschaftsbereich Sozialversicherung,
vereinbart.
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BAUARBEITER-URLAUBS- UND ABFERTIGUNGSKASSE

Abg.z.NR. Josef MUCHITSCH
Vorstandsobmann

Ing., KmzlR. Hans-Werner Frömmel
Vorstandsobmann

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Barbara Teiber, MA
Vorsitzende

Karl Dürtscher
Bundesgeschäftsführer

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

WIRTSCHAFTSBEREICH SOZIALVERSICHERUNG

Rudolf Wagner
Wirtschaftsbereichssekretär

Astrid Sametinger
Betriebsrats-Vorsitzende

Wien, am 14. August 2024

Gehaltsschema 1. Juni 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A1 2.244,00 2.244,00 2.336,67 2.429,34 2.522,01 2.614,68 2.707,35 2.800,02 2.892,69

A2 2.645,00 2.774,20 2.903,40 3.032,60 3.161,80 3.291,00 3.420,20 3.549,40 3.678,60

A3a 3.390,00 3.561,80 3.733,60 3.905,40 4.077,20 4.249,00 4.420,80 4.592,60 4.764,40

A3b 4.112,00 4.325,62 4.539,24 4.752,86 4.966,48 5.180,10 5.393,72 5.607,34 5.820,96

A4 4.829,00 5.084,20 5.339,40 5.594,60 5.849,80 6.105,00 6.360,20 6.615,40 6.870,60

A5 6.812,00 7.061,50 7.311,00 7.560,50 7.810,00 8.059,50 8.309,00 8.558,50 8.808,00

9 10 Bien

A1 2.985,36 3.078,03 92,67

A2 3.807,80 3.937,00 129,20

A3a 4.936,20 5.108,00 171,80

A3b 6.034,58 6.248,20 213,62

A4 7.125,80 7.381,00 255,20

A5 9.057,50 9.307,00 249,50

Lehrlingseinkommen 1. Juni 2024

L A Lehrlinge im 1. Lehrjahr ............................. 1.017,00
L B Lehrlinge im 2. Lehrjahr ............................. 1.356,00
L C Lehrlinge im 3. Lehrjahr ............................. 1.695,00

– 27 –



AKTENVERMERK
Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen 2021 für die Bediensteten der

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse

Zwischen den beiden Direktoren in Vertretung für die
Vorstandsobmänner der BUAK einerseits und der Ge-
werkschaft GPA, Wirtschaftsbereich Sozialversiche-
rung, und dem Betriebsrat der BUAK andererseits wur-
de in einem Gespräch am 10. Mai 2021 Folgendes ver-
einbart:

1. Gehaltserhöhung

a) Die Gehälter für die Bediensteten der BUAK werden
mit 1. Juni 2021 wie folgt erhöht:

• In allen Verwendungsgruppen werden die Ge-
haltsansätze der Stufe 0 um 2,0% erhöht (Run-
dung auf volle Euro).

• In allen Verwendungsgruppen werden die Bien-
nien um 2,0% erhöht (Rundung auf 2 Dezimalstel-
len).

• Die Laufzeit der Gehaltserhöhung mit 1. Juni 2021
beträgt 12 Monate.

b) Die Gehälter für die Bediensteten der BUAK werden
mit 1. Juni 2022 wie folgt erhöht:

• In allen Verwendungsgruppen werden die Ge-
haltsansätze der Stufe 0 um die Erhöhung des
VPI plus 0,6% erhöht (Rundung auf volle Euro).

• In allen Verwendungsgruppen werden die Bien-
nien um die Erhöhung des VPI plus 0,6% erhöht
(Rundung auf 2 Dezimalstellen).

• Die Laufzeit der Gehaltserhöhung mit 1. Juni 2022
beträgt 12 Monate.

• Die Erhöhung des VPI (Verbraucherpreisindices)
wird aus dem Durchschnitt der Werte für die Mo-
nate März 2021 bis Februar 2022 ermittelt.

c) Die Verhandlungspartner haben zum Ziel, die Ge-
haltsansätze in der DBO für die Beschäftigten der
BUAK in den Stufen 0 und 5 (bzw Stufe 4 in Verwen-
dungsgruppe A5) der Verwendungsgruppen A2,
A3a, A4 und A5 mit den entsprechenden Gehalts-

ansätzen für die Angestellten im Kollektivvertrag für
Bauindustrie und Baugewerbe in Übereinstimmung
zu halten und im Gleichklang weiterzuentwickeln.
Die Gehälter werden laut der beiliegenden Ge-
haltstabelle festgesetzt.

2. Zulagen
Die Zulagen bleiben unverändert.

3. Redaktionelle Änderungen in der DBO
Mit der im März 2020 beschlossenen Novelle des Be-
rufsausbildungsgesetzes wird die Bezeichnung „Lehr-
lingsentschädigung“ durch „Lehrlingseinkommen“
ersetzt. Diese Änderung soll auch in der DBO nachvoll-
zogen werden (§ 35d DBO).

4. Sonstige Vereinbarungen

a. Die Verhandlungspartner kommen überein, eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, die Lösungen zu den
beiden folgenden Themen erarbeitet:

• Einführung eines valorisierten Zulagensystems für
Bedienstete in der Programmierung und der IT-
Infrastruktur und

• Anerkennung von Prüfungstagen im Rahmen der
Berufsreifeprüfung für Lehrlinge als Dienstverhin-
derungen.

b. Die Direktion der BUAK wird ermächtigt, PKW-Dar-
lehen im Sinne der Betriebsvereinbarung PKW-Dar-
lehen für AußendienstmitarbeiterInnen in Ausnah-
megefällen auch dann zu gewähren, wenn die/
der Bedienstete keine Sicherheiten für das Darle-
hen leisten kann, jedoch nur in der Höhe von höchs-
tens € 3.650,00.

Dieser Vertragsabschluss gilt vorbehaltlich der Zu-
stimmung des am 20. September 2021 tagenden Vor-
standes.

Abg.z.NR. Josef MUCHITSCH
Vorstandsobmann

Ing., KmzlR. Hans-Werner FRÖMMEL
Vorstandsobmann

Rudolf WAGNER
Wirtschaftsbereichssekretär

Astrid SAMETINGER
Betriebsrats-Vorsitzende

Wien, am 17. Mai 2021
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JA! 
� Frau      � Herr      � Divers      � ..............................................................

Familienname ................................................................................................. Vorname ......................................................................................................

Titel ................................................................................................................... Geburtsdatum 

Straße/Haus-Nr. ............................................................................................. PLZ/Wohnort ..............................................................................................

Telefonisch erreichbar .................................................................................. E-Mail ..........................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ ArbeiterIn ☐ Lehrling/......Lj. ☐ SchülerIn ☐ StudentIn                  

☐ Werkvertrag ☐  ☐ Freier Dienstvertrag ☐  ☐

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐  ............................................

 .......................................................................  Dienstort .....................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1 % des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag),  

der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐  Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren  

dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu  

übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

☐ BETRIEBSABZUG

werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-

Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 

☐ SEPA  (Bankeinzug)

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐
Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des  

meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................  

 

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

...................................................................................................... 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,

E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-

gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 

wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-

gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-

Ihren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Ös-

von Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 

 

GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-

ligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 

EU-Inland.

Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die 

der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  

Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 

Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

 

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL            ☐ IG FLEX            ☐ IG SOCIAL            ☐ IG IT            ☐ IG EXTERNAL    

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

� Frau      � Herr      � Divers      � ....................................................  Titel ............................................................................................................... 

  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................

INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen  

Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von 

Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-

lemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 

Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.  

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere  

● erhalten Sie mittels Newsletter regelmäßig Informationen über 

Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe;  

● erschließen Sie sich Mitwirkungsmöglichkeiten an Projekten, 

Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen für Ihre 

Berufsgruppe maßgeschneiderten Veranstaltungen; 

● -

rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch 

(Broschüren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere 

Materialien); 

● beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen Ihrer be-

ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch 

-

scheidung.  

 

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



KONTAKTADRESSEN  
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Landesstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Landesstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Landesstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Landesstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Landesstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11



ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.at

DAS
GEWERK- 
SCHAFFEN
WIR!

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.
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